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3 Tage vor den Weihnachtsferien /  
Informationen zum möglichen Fernlernunterricht (selbstgewählte Quarantäne) 
 

 

09.12.2021 
Liebe Eltern, 

 

das Kultusministerium weist in seinem Schreiben vom 07.12.2021 darauf hin, dass die Schüler*innen sich 

im Zeitraum vom 20.12.-22.12.2021 (letzte Woche vor den Weihnachtsferien) in eine selbstgewählte 

Quarantäne begeben können, indem sie sich vom Präsenzunterricht beurlauben lassen. Das Kultus-

ministerium reagiert damit auf den Wunsch vieler Familien, sich in der Zeit unmittelbar vor den Weih-

nachtsferien isolieren zu wollen. 

Die Beurlaubung ist mit der Auflage verbunden, dass die Schüler*innen, die von der Schule erteilten 

Arbeitsaufträge erledigen bzw. am Online-Unterricht teilnehmen. 

Das bedeutet, dass diese 3 Tage keine Ferientage sind, sondern weiterhin Schulpflicht besteht. 

 

In welcher Form dieser Fernlernunterricht von uns angeboten wird, erfahren Sie vom Klassenlehrer Ihres 

Kindes. 

 

Der Beurlaubungswunsch muss von den Erziehungsberechtigten in schriftlicher Form eingereicht werden. 

Bitte nutzen Sie hierzu das beigefügte Formular und lassen Sie es dem Klassenlehrer bis spätestens 

Dienstag 14.12.2021 zukommen. 

 

Damit Ihr Kind am Videounterricht teilnehmen kann, müssen Sie zudem unsere „Digitale Schulordnung“ 

mit der dazugehörigen „Datenschutzerklärung Videounterricht“ unterschreiben. Bitte lassen Sie uns auf 

jeden Fall diese Erklärung zukommen. Wir benötigen Ihr Einverständnis auch für spätere Zeiten, falls es zu 

Quarantänesituationen kommt und ihr Kind im Videounterricht ist. 

 

Wir nutzen dieses Schreiben auch, um Sie über eine weitere Neuerung des Landes zu informieren. 

- Während der Schulzeit gelten Schüler/Innen die nicht volljährig sind, immer als getestet. Eine 

Schulbescheinigung/Schülerausweis reicht als Nachweis aus. 

- In den Ferien ist dies anders. In dieser Zeit benötigen Schüler/Innen zwischen  

6 und 18 Jahren einen aktuellen Testnachweis/Impf-/Genesenennachweis,  wenn Sie 

Einrichtungen mit 3G-Nachweispflicht besuchen wollen, z.B. ein Restaurantbesuch, die 

Vereinsteilnahme, der Musikunterricht. 

 

Mit freundlichem Gruß 

 

Dietmar Stephan  Lars Bauermann    

Schulleiter   Stv. Schulleiter 
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